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Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Die Aargauer Landeskirchen erhalten in Zukunft wieder erleichterten Zugang zur Spitalseelsorge,

d.h. die Gemeindepfarrämter der anerkannten Landeskirchen erhalten wieder Namen und Adressen

der ihrer Religionsgemeinschaft angehörenden Patientinnen und Patienten, sofern diese die

Weiterleitung ihrer Daten nicht abgelehnt haben. Der Grosse Rat stimmte einer entsprechenden

Gesetzesänderung im Januar 2015 mit grossem Mehr zu.

Auch im Kanton Basel-Landschaft gilt das sogenannte Zustimmungsprinzip d.h. die Baselbieter

Gemeindepfarrämter der drei Landeskirchen erhalten die Namen von PatientInnen nur mitgeteilt,

wenn diese das ausdrücklich wünschen. Diese Praxis führt dazu, dass die Pfarrämter in vielen

Spitälern kaum noch Seelsorgebesuche machen können, da sie oft keine Kenntnis vom Spitalauf-

enthalt der entsprechenden Pfarreimitglieder haben. Auf diese Problematik wurden wir durch

SeelsorgerInnen und PatientInnen aufmerksam gemacht.

Jede Person kann frei entscheiden, ob sie Mitglied einer Landeskirche sein will oder auch nicht. Mit

der Mitgliedschaft übernimmt sie, wie in jeder anderen öffentlichrechtlichen Organisation auch, die

dazugehörigen Rechte und Pflichten. Nachdem die Spitalseelsorge ein Teil des Grundauftrages der

Landeskirchen ausmacht, besteht ein Anrecht auf eine angemessene seelsorgerische Betreuung

nach den Regeln der entsprechenden Glaubensgemeinschaft. Will ein Mitglied von diesem Anrecht

nicht Gebrauch machen, kann es darauf verzichten, indem es eine entsprechende Erklärung abgibt

oder die Konfession erst gar nicht angibt. Auch mit dieser Lösung ist die Selbstbestimmung gewähr-

leistet.

Im Hinblick auf einen überkantonalen Gesundheitsversorgungsraum ist eine einheitliche Regelung -

insbesondere mit Basel-Stadt - anzustreben.

Der Regierungsrat wird gebeten, entsprechende gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen,

dass die Gemeindepfarrämter der drei Landeskirchen per Mitteilung die Namen von Angehöri-

gen ihrer Religionsgemeinschaft erhalten, sofern die PatientInnen die Weiterleitung ihrer

Daten nicht ausdrücklich abgelehnt haben.
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